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NEUBACHER- Yachtkaskobedingungen      
Fassung   SBK000119

 
§ 1  Versicherte Sachen 

Versichert sind das in der Police genannte Fahrzeug, die Maschinenanlage, die Ausrüstung,                   
das Inventar, die Beiboote, das Zubehör und die persönlichen Effekten.  
Einzelne Effekten mit einem Wert über 1000 EUR sind nur dann versichert, wenn sie zum    
Versicherungsbeginn gesondert angezeigt wurden. 

§ 2  Geltungsbereich 
1.  Die Versicherung gilt für das in der Police genannte Fahrgebiet. Eine gelegentliche 

Überschreitung der Fahrtgrenzen ist mitversichert. Diese Gefahrerhöhung (§5) ist unverzüglich 
anzuzeigen und kann eine angemessene Prämienzulage begründen.  

            Es besteht auch Versicherungsschutz während aller üblichen Aufenthalte der versicherten 
Sachen außerhalb des Wassers (z.B. Winterlagerung, Werftaufenthalt) einschließlich des 
Anlandnehmens und Zuwasserlassens. 

2. Für Transporte der versicherten Sachen gilt §4. 
 
§ 3  Umfang des Versicherungsschutzes 
1.  Der Versicherer haftet für Verlust und Beschädigung der versicherten Sachen. (All-Gefahren-

Deckung)  
2. Teile des versicherten Wasserfahrzeuges die vorübergehend von Bord genommen werden, 

sind  in gesicherten Räumen gegen Diebstahl mitversichert. 
3. Aufwendungen für das Heben, Entfernen, Bergen, Entsorgen oder Vernichten des Wracks 

einschließlich Zubehör, Ausrüstung und evtl. Ladung sind bis 2.000.000€ zusätzlich 
mitversichert. 

4.  Wenn besonders vereinbart ist, dass die Versicherung auch bei Verwendung des Fahrzeuges 
zu Charterzwecken (Bareboat-Charter / Skipper-Charter) gilt, sind auch die Risiken 
Unterschlagung  und betrügerische Aneignung mitgedeckt. 

 
§ 4  Transporte der versicherten Sachen 
1. Für Land- und Flusstransporte und für Transporte des getrailerten Fahrzeuges per Fähre 

besteht Versicherungsschutz innerhalb Europas bzw. innerhalb des in der Police genannten 
weiteren Fahrtgebietes, es sei denn, das Transportmittel hat nicht die erforderliche Eignung 
oder die versicherten Sachen sind nicht sachgemäß verladen und befestigt. Lose Teile sind 
gegen Diebstahl nur gedeckt, wenn sie unter Verschluss verwahrt oder anderweitig 
sachgemäß gesichert sind. Für See- und Lufttransporte versicherter Sachen, ausgenommen 
jedoch des Fahrzeuges selbst und persönlicher Effekten, besteht Versicherungsschutz 
innerhalb Europas bzw. entsprechend des Fahrgebietes. 

2. Für anderweitigen Versicherungsschutz bei Transporten der versicherten Sachen ist vorherige 
besondere Vereinbarung nötig. 

 
§ 5  Gefahrerhöhung 

Eine Gefahrerhöhung ist dem Versicherer unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Bei einer 
Gefahrerhöhung kann der Versicherer aufgrund der §§ 24 bis 27 VVG den Vertrag kündigen, 
leistungsfrei sein oder eine Mehrprämie verlangen.  
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§ 6  Aufwendungen 
1. Aufwendungen, insbesondere auch für Bergungs- und Hilfsleistungen Dritter, die der 

Versicherungsnehmer im Schadenfall zur Abwendung oder Minderung des Schadens         
(§11 Nr. 2)  für geboten halten durfte, hat der Versicherer zu ersetzen, auch wenn sie erfolglos 
geblieben sind. Dasselbe gilt für Aufwendungen, die zur Wrackbeseitigung und Entsorgung 
erforderlich sind. 

2. Dieser Aufwendungsersatz wird nicht auf die Versicherungssumme angerechnet. Für ihn gilt 
auch nicht die Selbstbeteiligung (§8). 

 
§ 7  Ausschlüsse 

Ausgeschlossen von der Versicherung sind:  
1.        Schäden, die entstehen, während das Fahrzeug zu anderen als sportlichen oder      

Vergnügungszwecken verwendet wird (z.B. Einsatz des Fahrzeugs in Bareboat-Charter oder 
Skipper-Charter). Wenn die Versicherung auch bei Verwendung des Fahrzeugs zu anderen 
als sportlichen oder Vergnügungszwecken gelten soll, ist vorherige besondere Vereinbarung 
nötig; 

2.         Diebstahl von Außenbordmotoren die nicht mit  mindestens einer 5 mm starken Stahlkette und    
Schloss oder einer gleichwertigen Sicherung mit Schloss gesichert wurden; 

3.         Diebstahl des versicherten Wasserfahrzeuges auf einem Bootsanhänger – oder des 
Bootsanhängers  welcher nicht mittels Kastenschloss, Hakenkralle oder einer gleichwertigen 
Sicherung, gegen einfaches wegnehmen gesichert wurde. 

4.         Diebstahl einzelner mit dem Fahrzeug nicht fest verbundener oder nicht sachgemäß an Deck 
verzurrter Gegenstände; 

5. Schäden, die der Versicherungsnehmer vorsätzlich herbeigeführt hat. Führt der 
Versicherungsnehmer  den Versicherungsfall grob fahrlässig herbei, ist der Versicherer 
berechtigt, die Versicherungsleistung zu  Kürzen. Die Kürzung richtet sich nach der Schwere  

 der Schuld 
6.        Schäden an den maschinellen Einrichtungen durch ihre eigentümlichen Betriebsgefahren,
 (innere Betriebsschäden wie z.B. Kolbenfresser, defekte Dichtungen, Bruch oder Verschleiß) 
 sind nicht Gegenstand des Versicherungsschutzes und stellen keinen ersatzpflichtigen 
 Schaden dar. Brand, Sengen, Schmoren, Kurzschluss, Über- Unterspannungsschäden,         
W        Wassereinbruch und Sinkschäden gelten jedoch als mitversichert. 
7. Schäden, die verursacht sind durch Konstruktions-, Fabrikations-, Materialfehler oder durch 

Abnutzung im gewöhnlichen Gebrauch. Dieser Ausschluss gilt jedoch nur für die von dem 
Fehler bzw. der Abnutzung betroffenen Teile selbst; Verlust oder Beschädigung, die als Folge 
des Fehlers bzw. der Abnutzung an anderen Teilen der versicherten Sachen entstehen, sind 
im Umfang dieser Bedingung gedeckt; 

8. Schäden, die verursacht sind, 
   - durch Krieg, Bürgerkrieg oder kriegsähnliche Ereignisse und durch Vorhandensein von 

Kriegswerkzeugen als Folge von Krieg, Bürgerkrieg oder kriegsähnlichen Ereignissen; 
 - durch feindliche Verwendungen von Kriegswerkzeugen, unabhängig davon, ob die 

Verwendung im Zusammenhang mit Krieg, Bürgerkrieg oder kriegsähnlichen Ereignissen 
stehen; 

 - durch Verwendung von chemischen, biologischen Substanzen oder elektromagnetischen 
Wellen als Waffe oder durch Verwendung elektronischer Systeme als Mittel zur 
Schadenszufügung; 

 - durch terroristische und politische Gewalthandlungen, unabhängig von der Anzahl der daran   
beteiligten Personen; 

 -  durch Aufruhr, innere Unruhen, Streik, Aussperrung und Arbeitsunruhen; 
 -  durch Beschlagnahme, Entziehung oder sonstigen Eingriff von hoher Hand; 

9. Schäden, gleich welcher Art, die verursacht sind durch Kernenergie einschließlich der durch 
Kernreaktionen freigesetzten radioaktiven Strahlung; dieser Ausschluss gilt unabhängig davon, 
ob die Verwendung der Kernenergie zu friedlichen oder nichtfriedlichen Zwecken geschieht; 

10.  mittelbare Schäden (z.B. Beeinträchtigung der   Rennfähigkeit, Minderwert, entgangene 
Gebrauchsvorteile); 

11. Teilnahme an Motorbootrennen bzw. hierzu notwendige Übungsfahrten, 
12. Geld, Wertsachen, Schmuck,  Kunstgegenstände und   Antiquitäten. 
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§ 8  Selbstbeteiligung 
1. Die in der Police genannte Selbstbeteiligung ist je Schadenfall zu berücksichtigen. Sie gilt 
 jedoch nicht bei Totalverlust, Transportschäden gemäß § 4 Nr.1, Schäden an persönlichen 
 Effekten und Schäden durch Brand oder Blitzschlag, Kollisionsschäden welche allein Dritte 
 schuldhaft verursacht haben. Für einen ggf. mitversicherten Bootsanhänger gilt eine 
 Selbstbeteiligung von 150€.  Für ein mitversichertes Beiboot inkl. dazugehörigen Motor 
 gilt eine Selbstbeteiligung von 500€, sofern nichts anders vereinbart wurde. 
2. Ist das versicherte Wasserfahrzeug 5 Jahre über NEUBACHER schadenfrei versichert,  

reduziert sich die vereinbarte Selbstbeteiligung im Schadenfall um 50%. 
 
§ 9  Versicherungswert = Feste Taxe 
1. Versicherungswert ist der Wiederbeschaffungswert der versicherten Gegenstände zum 

Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. Wiederbeschaffungswert ist der Betrag, der allgemein 
erforderlich ist, um Sachen gleicher Art und Güte wieder anzuschaffen. Die Versicherungs-
summen sollen dem Wiederbeschaffungswert entsprechen und sind als „Feste Taxe“ 
festgeschrieben. Der Einwand der Unterversicherung ist ausgeschlossen. 

 
§ 10 Höhe der Entschädigung 
1.  Bei Totalverlust, einschließlich des Falles des konstruktiven Totalverlustes (die notwendigen 

Wiederherstellungskosten übersteigen die Feste Taxe), wird der Versicherungswert gemäß § 
9 ersetzt, bis maximal zur Höhe der in der Police vereinbarten Versicherungssummen. 

2.  Bei Teilschäden werden die notwendigen Wiederherstellungskosten, ohne Abzüge „neu für 
alt“ ersetzt. Die durch den Schadenfall verursachten Transportkosten zur Werft und zurück 
werden wie die Wiederherstellungskosten ersetzt. Für Schäden an persönlichen Effekten ist, 
falls keine anderweitige besondere Vereinbarung getroffen wurde, die Entschädigung je 
Schadenfall auf 2% zusätzlich zu der Festen Taxe, bis maximal 3.000€ begrenzt. 

3. Erzielbare Erlöse aus Restwerten werden auf die Entschädigungsleistung nach Nr. 1 und Nr. 2 
angerechnet. Der Versicherungsnehmer kann die Anrechnung nicht dadurch abwenden, dass 
er dem Versicherer die Reste zur Verfügung stellt. 
 

§ 11 Obliegenheiten im Versicherungsfall 
1. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, jeden Schaden dem Versicherer unverzüglich zu 

melden. Außerdem ist im Fall von Brand- und Explosionsschäden, Diebstahl, 
Einbruchdiebstahl, Raub, Piraterie, Unterschlagung und betrügerischer Aneignung 
unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle Anzeige zu erstatten. 

2. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, aus eigener Initiative alle billigerweise zumutbaren 
Maßnahmen zu ergreifen, die zur Abwendung und Minderung des Schadens als geeignet in 
Betracht kommen. Wenn der Versicherer hierzu Weisungen gibt, hat der 
Versicherungsnehmer diese Weisungen zu befolgen. 

3. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße 
Schadenberichte zu erstatten und dem Versicherer auf dessen Verlangen jede Auskunft zu 
erteilen, die aus Sicht des Versicherers zur Feststellung des Versicherungsfalls und der 
Leistungspflicht erforderlich ist. Belege hat der Versicherungsnehmer auf Anforderung des 
Versicherers beizubringen, soweit die Beschaffung zumutbar ist. 

4.  Wird eine der in Nr.1 bis Nr. 3 genannten Obliegenheiten vorsätzlich verletzt, ist der 
Versicherer von der Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung, ist der Versicherer 
Berechtigt, seine Leistung zu kürzen. Die Kürzung richtet sich nach der Schwere der Schuld.  

 
§ 12 Zahlung der Entschädigung 
1.  Der Versicherer hat seine Prüfungstätigkeit zur Feststellung des Versicherungsfalls und der 

Leistungspflicht so rasch wie möglich durchzuführen und nach positivem Abschluss 
unverzüglich die Entschädigungsleistung auszuzahlen. 

2.  In allen Fällen der Entwendung, einschließlich des Falls betrügerischer Aneignung, tritt 
Fälligkeit der Entschädigungsleistung frühestens einen Monat ab Schadenmeldung ein. Wird 
der Verbleib entwendeter Sachen ermittelt, ist der Versicherungsnehmer nur dann verpflichtet, 
die Sachen wieder zu übernehmen, wenn zwischen der Schadenmeldung und dem Zeitpunkt, 
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in dem der Versicherungsnehmer die Sachen wieder in seine Verfügung bringen kann, ein 
Zeitraum von nicht mehr als zwei Monaten verstrichen ist. 

 
3.  Wenn im Zusammenhang mit einem Schadenfall ein behördliches oder strafgerichtliches 

Verfahren gegen den Versicherungsnehmer aus Gründen eingeleitet worden ist, die auch für 
den Entschädigungsanspruch erheblich sein können, ist der Versicherer berechtigt, die 
Entscheidung, ob und wieweit er eintrittspflichtig ist, zurückzustellen bis zum rechtskräftigen 
Abschluss dieses Verfahrens. 

 
§ 13 Beginn des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt mit dem in der Police genannten Zeitpunkt, wenn der 
Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie rechtzeitig innerhalb von zwei Wochen 
nach Zugang der Police zahlt, jedoch nicht vor dem Beginn der Police. 

 
§ 14 Vertragsdauer, Kündigung 
1. Der Versicherungsvertrag wird auf die Dauer eines Jahres fest abgeschlossen. Er verlängert 

sich jeweils um ein weiteres Jahr, wenn er nicht spätestens drei Monate vor Ablauf des 
jeweiligen Vertragsjahres schriftlich gekündigt wird. 

2. Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalls sind beide Vertragsparteien berechtigt zur 
außerordentlichen Kündigung des Versicherungsvertrags durch schriftliche Erklärung, die zwei 
Wochen nach Zugang wirksam wird. Dieses Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht bis 
spätestens zum Ablauf von zwei Wochen seit dem Zeitpunkt ausgeübt wird, in dem der 
Versicherer Entschädigung geleistet oder abgelehnt hat. 

3. Wird das Fahrzeug veräußert, so geht der Versicherungsvertrag mit diesem Zeitpunkt, gemäß 
§§ 95 bis 98 VVG auf den Erwerber über.   

4. Endet der Versicherungsvertrag vorzeitig nach Nr. 2 durch Kündigung des Versicherers oder 
Nr. 3, wird die nicht verbrauchte Prämie zeitanteilig erstattet.  

 
§ 15 Fahrtgebiete 
1. Europäische Binnengewässer 
2. Europäische Binnengewässer, Nord-und Ostsee begrenzt mit den Linien Bergen- Wick und 

Land`s End- Ushant/Quessant 
3. Europäische Binnengewässer, Nord-und Ostsee begrenzt mit den Linien- Bergen- Wick und 

Land`s End- Ushant/Quessant sowie Mittelmeer innerhalb von der Meerenge von Gibraltar 
und der Einfahrt in die  Dardanellen. Ausgeschlossen sind die Hoheitsgewässer von 
Nordafrika (Hoheitsgewässer von Tunesien und Marokko sind jedoch mitversichert), des 
Nahen Ostens  und Albanien 

4. In den Fahrtgebieten 1- 2,  sind einmal jährlich im Zeitraum vom 1.4-30.9 eines Jahres, für 
einen Zeitraum von max. 6  Wochen Fahrgebietsüberschreitungen, nach Fahrtgebiet Pkt.3 
mitversichert. Im Schadenfall verdoppelt sich allerdings die vereinbarte Selbstbeteiligung.  

 
§ 16 Anzeigen und Willenserklärungen 

Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Willenserklärungen des 
Versicherungsnehmers im Rahmen dieses Versicherungsvertrags können rechtswirksam 
gegenüber der Firma NEUBACHER vorgenommen werden. 

 
§ 17 Allgemeine Bestimmungen 
1. Die Leistungen des Versicherers und des Versicherungsnehmers erfolgen in der Währung, in 

der die Versicherungssumme und die Prämie in der Police ausgewiesen sind. 
2.  Die Gebühr für die Ausfertigung des Versicherungsscheines und für die Ausfertigung von 

Nachträgen und Prämienrechnungen beträgt 2,50€ zuzüglich Steuern. Weitere 
Nebengebühren und Kosten werden nicht erhoben. 

3.  Die Leistungsansprüche aus diesem Versicherungsvertrag können ohne ausdrückliche 
Zustimmung des Versicherers nicht übertragen werden 

4.  Ist die Versicherung von mehreren Versicherern übernommen, so haften die beteiligten 
Versicherer nur auf ihren Anteil und nicht als Gesamtschuldner. Vereinbarungen, die der 
führende Versicherer mit dem Versicherungsnehmer trifft, sind für die übrigen beteiligten 
Versicherer bindend. NEUBACHER erteilt dem Versicherungsnehmer auf Anforderung 
schriftlich Auskunft, welche Versicherer beteiligt sind. 

5.  Ergänzend gelten für diesen Vertrag die Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes 
(VVG). 
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§ 18    Klausel Prämienkalkulation 
           Die Prämien sind unter Berücksichtigung von Schadenaufwand, Kosten und Gewinn kalkuliert.  
           Sich aufgrund eventuell notwendiger Neukalkulationen (Prämienanpassungen) ergebenden 

Änderungen der Prämien gelten mit Wirkung ab Beginn des nächsten Versicherungsjahres für 
bestehende Verträge. 
Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monates nach 
Mitteilung der Prämienerhöhung mit Wirkung frühestens zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
der Prämienerhöhung kündigen. 

 
§ 19     Innovationsklausel/ Bedingungsverbesserungen 
           Werden die dem Vertrag zugrunde liegenden Bedingungen für die NEUBACHER                                                                                                                                                                                                                              
            Kaskoversicherungsbedingungen ausschließlich zu Ihrem Vorteil und ohne Mehrprämie                                                                                 
            geändert, so gelten die neuen Bedingungen mit sofortiger Wirkung auch für Ihren Vertrag. 
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§ 1 Gegenstand der Versicherung
I. Umfang
1. Versicherungsumfang
a) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungs-
nehmer und den mitversicherten Personen, für den Fall, 
dass sie wegen eines Schadenereignisses, das im 
Zusammenhang mit dem Besitz und Gebrauch des in 
der Police genannten Fahrzeugs eingetreten ist, von 
einem Dritten aufgrund gesetzlicher Haftpflicht-
Bestimmungen auf Schadenersatz (für Personen-, Sach- 
oder Vermögensschäden) in Anspruch genommen 
werden. Der Versicherungsschutz erstreckt sich dabei 
auch auf die Haftpflicht aus Gebrauch von Beibooten des 
Fahrzeugs und aus der Ausübung von Sport mit zum 
Fahrzeug gehörenden Wassersportgeräten und 
Tauchausrüstungen, vorausgesetzt, dass dies im 
Zusammenhang mit dem Gebrauch des Fahrzeugs 
geschieht, die Haftpflicht aus Ziehen von 
Wasserskiläufern und Schirmdrachenfliegern,
die Haftpflicht für unmittelbare oder mittelbare
Folgen von Veränderungen der physikalischen, 
chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines 
Gewässers einschließlich des Grundwassers 
(Gewässerschäden), wobei hinsichtlich dieser 
Gewässerschäden Vermögensschäden wie Sachschäden 
behandelt werden, die Haftpflicht für Schäden, die 
Unternehmern und Arbeitern entstehen, während sie an 
dem Fahrzeug eine Tätigkeit ausüben.
b) Versicherungsschutz besteht ebenfalls für
entstandene Such- und Hilfekosten durch das 
unbeabsichtigte Auslösen von Notfallrettungsmitteln wie 
EPIRB oder GMDSS, ohne dass eine Notfallsituation 
vorliegt, soweit diese nicht anderweitig erstattet werden
können.
c) Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem
Gebrauch eines für das versicherte Boot benötigten 
nicht versicherungspflichtigen Bootsanhängers (Trailer).
2. Mitversicherte Personen sind:
a) der Eigner (wenn er nicht selbst  Versicherungs-
nehmer ist);
b) der Skipper und die Crew-Mitglieder sowie jede
Person, die sich mit Zustimmung des Versicherungs-
nehmers oder des Eigners als Gast an Bord des
Fahrzeugs befindet;
c) jede Person, die mit Zustimmung des Versicherungs-
nehmers oder des Eigners im Zusammenhang
mit dem Gebrauch des Fahrzeugs ein Beiboot des
Fahrzeugs gebraucht oder Sport ausübt mit zum
Fahrzeug gehörenden Wassersportgeräten oder
Tauchausrüstungen;
d) Wasserskiläufer und Schirmdrachenflieger, die von
dem Fahrzeug oder seinen Beibooten gezogen werden;
dies gilt jedoch nur, soweit dieses Risiko nicht
schon durch einen anderen Versicherungsvertrag
gedeckt ist (Subsidiärhaftung).
II. Skipperhaftpflicht
1. Versicherungsschutz nach I. Nr. 1 wird dem
Versicherungsnehmer als natürlicher Person und den 
Crew-Mitgliedern als mitversicherten Personen auch 
gewährt für gesetzliche Haftpflicht wegen eines 
Schadenereignisses, das im Zusammenhang mit dem 
Gebrauch eines nicht in der Police genannten 
Fahrzeuges (inklusive des Beibootes)
eingetreten ist, welches durch den Versicherungs-
nehmer selbst gechartert oder geliehen worden

Sportboothaftpflichtversicherung  
Fassung 08/2013

ist und das von ihm selbst als Skipper geführt wird
(Skipperhaftpflicht-Deckung).
2. Für Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die an dem
gecharterten oder geliehenen Fahrzeug und/oder dessen
Ausrüstung, Inventar und Zubehör durch den 
Versicherungsnehmer oder mitversicherte Personen 
verursacht worden sind, gilt diese Skipperhaftpflicht-
deckung nur, soweit solche Haftpflichtansprüche wegen 
grober Fahrlässigkeit geltend gemacht werden. In 
diesem Fall beträgt die Selbstbeteiligung des 
Versicherungsnehmers EUR2.500,--. 
3. Aus dieser Skipperhaftpflichtdeckung wird
Entschädigung nur geleistet, soweit Entschädigung nicht
aus einem anderen Versicherungsverhältnis – 
insbesondere aus einem für das gecharterte oder 
geliehene Fahrzeug bestehenden Wassersport-
Haftpflicht- Kasko- Versicherungsverhältnis beansprucht 
werden kann (Subsidiarität der Skipperhaftpflicht-
deckung).
§ 2 Geltungsbereich
Der Versicherungsschutz gilt weltweit.
§ 3 Umfang des Versicherungsschutzes
1. Die Leistungspflicht des Versicherers umfasst die
Prüfung der Haftpflichtfrage, die Abwehr unberechtigter
Schadensersatzansprüche sowie die Freistellung von
Schadensersatzverpflichtungen, deren Berechtigung
geklärt ist durch eine rechtskräftige gerichtliche 
Entscheidung, durch einen vom Versicherer 
geschlossenen oder genehmigten Vergleich oder durch 
ein vom Versicherer abgegebenes oder genehmigtes 
Anerkenntnis.
2. Der Versicherer gilt als bevollmächtigt, im Namen der
versicherten Personen Ansprüche nach Nr. 1 zu 
befriedigen und/oder abzuwehren. Wenn eine vom 
Versicherer verlangte Erledigung eines 
Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung 
oder Vergleich an dem Verhalten einer versicherten 
Person scheitert, hat der Versicherer für den von der 
Weigerung an entstehenden Mehraufwand an 
Entschädigungsleistung, Zinsen und Kosten nicht 
aufzukommen.
3. Für den Umfang der Leistung des Versicherers bilden
die in der Police ausgewiesenen Versicherungssummen
die Höchstgrenze bei jedem Schadenereignis. Mehrere
zeitlich zusammenhängende Schäden aus derselben
Ursache gelten als ein Schadenereignis. Aufwendungen
des Versicherers für Kosten - einschließlich der Kosten
zur Abwendung und Minderung des Schadens - werden
nicht als Leistungen auf die betreffende
Versicherungssumme angerechnet. Dies gilt nicht für 
Kosten bei Haftpflichtansprüchen, die nach dem Recht 
der USA oder Kanadas geltend gemacht werden. In 
diesem Fall werden die Aufwendungen des Versicherers 
für Kosten, auch wenn sie auf dessen Weisung 
entstanden sind, auf die Versicherungssumme 
angerechnet. Die Gesamtleistung für alle 
Schadenereignisse eines Versicherungsjahres ist
begrenzt auf das Doppelte der betreffenden
Versicherungssumme.



4. Im Falle einer Arrestierung des genannten
Fahrzeuges wegen eines unter diesen Bedingungen 
versicherten Anspruchs, erstreckt sich die 
Leistungspflicht ebenfalls auf die Stellung einer 
behördlich oder gerichtlich veranlassten Sicherheits-
leistung bis zu einer Höhe von €100.000,-. 
5.a) Versicherungsschutz besteht auch für den Fall, dass
eine versicherte Person von einem Dritten geschädigt
wird und die daraus entstehende Schadens-
ersatzforderung gegen den Dritten nicht geltend 
gemacht werden kann. Dritter im Sinne dieser 
Bedingungen ist der Schadensverursacher, der 
ausweislich des rechtskräftig vollstreckbaren Titels vom 
Versicherungsnehmer bzw. der versicherten Person 
wegen eines Haftpflichtschadens auf Leistung von 
Schadenersatz in Anspruch genommen wurde.
b) Inhalt und Umfang der versicherten
Schadensersatzforderungen
richten sich nach dem Deckungsumfang
dieses Vertrages. Hat der Versicherungsnehmer
oder mitversicherte Person berechtigte
Schadensersatzansprüche, so stellt ihn der Vertrag so, 
als hätte der Dritte als Versicherter Versicherungsschutz
im Rahmen dieser Bedingungen.
c) Versichert sind Personen- und Sachschäden der
versicherten Person, für die der Dritte auf Grund
gesetzlicher Bestimmungen privatrechtlichen Inhalts
zum Schadenersatz verpflichtet ist.
d) Nicht versichert sind Schäden, die der Dritte
vorsätzlich begangen hat, Schäden unter € 1.000,- und
wenn und soweit ein anderer Versicherer (z.B. 
Haftpflicht oder Sozialversicherung) oder 
Sozialhilfeträger leistungspflichtig ist.
e) Voraussetzung für die Entschädigung ist, dass die
versicherte Person einen rechtskräftig vollstreckbaren
Titel gegen den Dritten vor einem Gericht (Urteil,
Vollstreckungsbescheid, gerichtlicher Vergleich) oder
ein notarielles Schuldanerkenntnis des Dritten erwirkt
hat.
f) Die versicherte Person hat nachzuweisen, dass eine
Zwangsvollstreckung fehlgeschlagen ist bzw. 
aussichtslos erscheint. Sie ist fehlgeschlagen, wenn sie
nicht zu einer vollständigen Befriedigung geführt hat
und aussichtslos, wenn der Dritte z.B. in den letzten
drei Jahren die eidesstattliche Versicherung abgegeben
hat oder in dem beim Vollstreckungsgericht
geführten Schuldnerverzeichnis eingetragen ist.
g) Die versicherte Person ist verpflichtet, seine
Ansprüche in Höhe der Entschädigung gegen den 
Dritten abzutreten sowie den Original-Titel bzw. 
Vollstreckungsunterlagen und sonstige Unterlagen, aus
denen sich ein Versicherungsfall im Sinne dieser 
Bedingungen ergibt, herauszugeben.
h) Der Dritte kann aus diesem Vertrag keine Rechte
herleiten.
§ 4 Ausschlüsse
Ausgeschlossen von der Versicherung sind:
1. Haftpflichtansprüche aus Schadenereignissen, die
eintreten, während das Fahrzeug zu anderen als 
sportlichen oder Vergnügungszwecken verwendet wird 
(z.B. Einsatz des Fahrzeugs in Bareboat-Charter oder 
Skipper-Charter). Wenn die Versicherung auch bei 
Verwendung des Fahrzeugs zu anderen als sportlichen 
oder Vergnügungszwecken gelten soll, ist vorherige 
besondere Vereinbarung nötig,
2. Haftpflichtansprüche aus Schadenereignissen, die
eintreten, während das Fahrzeug
a) von einer verantwortlichen Person geführt wird, die
nicht die für das Führen des Fahrzeugs erforderliche
behördliche Erlaubnis besitzt; dabei bleibt jedoch die
Verpflichtung zur Leistung gegenüber den übrigen
versicherten Personen bestehen, wenn der 
Versicherungsnehmer oder Eigner das Vorliegen der 

Erlaubnis beim verantwortlichen Fahrzeugführer ohne 
Verschulden annehmen durfte oder wenn ein 
Unberechtigter das Fahrzeug geführt hat,
b) in Motorbootrennen, bei denen es allein auf Erzielung
von Höchstgeschwindigkeit ankommt, oder den
dazugehörigen Übungsfahrten verwendet wird,
3. Haftpflichtansprüche aus Schadenereignissen, die im
Zusammenhang mit dem Gebrauch von Tauch-
ausrüstungen eintreten, wenn die die Tauchausrüstung 
gebrauchende Person nicht eine anerkannte 
Taucherlizenz besitzt,
4. Haftpflichtansprüche des Versicherungsnehmers oder
des Eigners gegen mitversicherte Personen wegen Sach
oder Vermögensschäden,
5. Haftpflichtansprüche mitversicherter Personen
untereinander, soweit es um Sachschäden von weniger 
als EUR 150,-- geht; dasselbe gilt für Haftpflicht-
ansprüche mitversicherter Personen gegen den 
Versicherungsnehmer oder den Eigner,
6. Haftpflichtansprüche, soweit sie aufgrund Vertrags
der besonderer Zusage über den Umfang der 
gesetzlichen Haftpflicht hinausgehen,
7. Haftpflichtansprüche, die auf Schadenersatz-
leistungen mit Strafcharakter ("Punitive Damages") 
gerichtet sind,
8. Haftpflichtansprüche aus Arbeitsunfällen der eigenen
beruflich beschäftigten Besatzungsmitglieder gegen den
Versicherungsnehmer oder den Eigner. Versichert sind 
im Rahmen dieser Bedingungen jedoch gesetzliche
Regressansprüche der Sozialversicherungsträger bzw.
der sonstigen Arbeitsunfall-Versicherer,
9. Haftpflichtansprüche aus Gewässerschadenhaftung (§
1 I. Nr. 1), soweit es sich um solche Gewässerschäden
handelt, die verursacht sind durch Einleiten oder
Einbringen von gewässerschädlichen Stoffen in
Gewässer oder durch sonstiges bewusstes Einwirken auf 
Gewässer, durch betriebsbedingtes Abtropfen oder 
Ablaufen von Öl oder anderen Flüssigkeiten aus 
Tankverschlüssen, Betankungsanlagen oder aus 
maschinellen Einrichtungen des Fahrzeugs oder seiner 
Beiboote, durch vorsätzliches Abweichen von dem 
Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen 
oder behördlichen Anordnungen, durch Kriegsereignisse, 
Aufruhr, innere Unruhen, Verfügungen von hoher Hand 
oder Erdbeben,
10. Versicherungsansprüche aller Personen, die den bei
dem Dritten eingetretenen Schaden vorsätzlich und
widerrechtlich herbeigeführt haben.
§ 5 Rechtsstellung der am Vertrag beteiligten
Personen
1. Die Ausübung der Rechte der mitversicherten
Personen steht ausschließlich dem Versicherungsnehmer 
zu.
2. Die in diesen Bedingungen für den Versicherungs-
nehmer festgelegten Obliegenheiten gelten zugleich 
auch für die mitversicherten Personen (§ 1 I. Nr. 2). Der
Versicherungsnehmer ist neben den mitversicherten 
Personen für die Erfüllung der Obliegenheiten 
verantwortlich.
§ 6 Obliegenheiten im Versicherungsfall
1. Versicherungsfall ist das Schadenereignis, das einen
unter diese Versicherung fallenden Haftpflichtanspruch
zur Folge haben könnte.
2. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, jeden
Versicherungsfall dem Versicherer unverzüglich 
anzuzeigen.
3. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, aus eigener
Initiative alle zumutbaren Maßnahmen zu ergreifen, die
zur Abwendung und Minderung des Schadens als
geeignet in Betracht kommen. Wenn der Versicherer
hierzu Weisungen gibt, hat der Versicherungsnehmer
diese Weisungen zu befolgen.
4. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem
Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße 
Schadenberichte zu erstatten und dem Versicherer auf 



dessen Verlangen jede Auskunft zu erteilen, die aus 
Sicht des Versicherers zur Feststellung des 
Versicherungsfalls und der Leistungspflicht erforderlich 
ist. Belege hat der Versicherungsnehmer auf Anfordern 
des Versicherers beizubringen, soweit die Beschaffung 
zumutbar ist.
5. Kommt es zum Prozess über den Haftpflichtanspruch,
so hat der Versicherungsnehmer die Prozessführung 
dem Versicherer zu überlassen.
6. Wird eine der in Nr. 2 bis Nr. 5 genannten
Obliegenheiten verletzt, ist der Versicherer nach 
Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen (insbesondere 
§§ 28, 82 VVG) von der Verpflichtung zur Leistung frei.
§ 7 Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt mit dem in der Police
genannten Zeitpunkt. Der Einwand, dass bis zur 
Zahlung der Erstprämie Leistungsfreiheit bestehe (§ 37 
Abs. 2 VVG), ist ausgeschlossen.
§ 8 Vertragsdauer, Kündigung
1. Der Versicherungsvertrag wird für die Dauer eines
Jahres fest abgeschlossen. Er verlängert sich jeweils um
ein weiteres Jahr, wenn er nicht spätestens drei Monate
vor Ablauf des jeweiligen Vertragsjahres schriftlich 
gekündigt wird.
2. Wird das Fahrzeug veräußert, so endet der
Versicherungsvertrag mit dem Zeitpunkt des 
Eigentumsübergangs. Der Versicherungsnehmer wird 
sogleich nach dem Eigentumsübergang dem Versicherer 
zur Abrechnung der zu erstattenden zeitanteiligen 
Prämie den Zeitpunkt des Eigentumsübergangs unter 
Beifügung einer Kopie des Kaufvertrags nachweisen. Für 
den Erwerber besteht, sofern er nicht widerspricht, für 
die Dauer von einem Monat ab Eigentumsübergang 
Versicherungsschutz nach diesen Bedingungen mit den 
bisherigen Versicherungssummen als vorläufige 
Deckung.

§ 9 Anzeigen und Willenserklärungen
Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und
Willenserklärungen des Versicherungsnehmers und der
mitversicherten Personen im Rahmen dieses 
Versicherungsvertrags können rechtswirksam 
gegenüber der Firma NEUBACHER Boots-Yacht-
Schiffsversicherungsmakler GmbH vorgenommen 
werden.
§ 10 Allgemeine Bestimmungen
1. Die Leistungen des Versicherers und des
Versicherungsnehmers erfolgen in der Währung, in der 
die Versicherungssumme und die Prämie in der Police 
ausgewiesen sind.
2. Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen
Feststellung ohne Zustimmung des Versicherers weder
abgetreten noch verpfändet werden. Eine Abtretung an
den geschädigten Dritten ist zulässig.
3. Ist die Versicherung von mehreren Versicherern
übernommen, so haften die beteiligten Versicherer nur
auf ihren Anteil und nicht als Gesamtschuldner.
NEUBACHER Boots-Yacht-Schiffsversicherungsmakler 
GmbH erteilt dem Versicherungsnehmer auf 
Anforderung schriftlich Auskunft, welche Versicherer mit 
welchen Anteilen an seiner Versicherung beteiligt sind. 
Der erstgenannte Versicherer (führender Versicherer) 
ist von den übrigen beteiligten Versicherern ermächtigt, 
bei Durchführung des Vertragsverhältnisses für alle 
Versicherer zu handeln. Diese Ermächtigung gilt auch 
für den Prozessfall. Der führende Versicherer kann
daher Rechtsstreitigkeiten im eigenen Namen auch
bezüglich der Anteile der übrigen beteiligten Versicherer
als Kläger oder Beklagter führen.
4. Ergänzend gelten für diesen Vertrag die
Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes.
§ 11Innovationsklausel/ Bedingungsverbesserung
Werden die dem Vertrag zugrunde liegenden  
Bedingungen für die NEUBACHER Haftpflicht-                                
versicherung ausschließlich zu Ihrem Vorteil und ohne 
Mehrprämie geänderten, so gelten die neuen 
Bedingungen mit sofortiger Wirkung auch für Ihren 
Vertrag. 
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Einwilligungserklärung Datenschutz                           02/2018 online 
 

Präambel 
 

Der Kunde wünscht die Vermittlung und/oder Verwaltung seiner Vertragsverhältnisse gegenüber 
Versicherern, Bausparkassen und/oder Anlagegesellschaften und/oder sonstigen Unternehmen, mit 
welchen der Vermittler zusammenarbeitet, aufgrund der vereinbarten Regelungen 
(Auftrag/Maklervertrag) mit dem/den Vermittler(n). Zu deren Umsetzung, insbesondere der 
Vertragsvermittlung und -verwaltung, soll der Vermittler alle in Betracht kommenden Daten des 
Kunden verarbeiten, erhalten, verwenden, speichern, übermitteln und weitergeben dürfen. 

 
1. Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

Verantwortlicher im Sinne der datenschutzrechtlichen Bestimmungen ist: 

Vermittler/ Vertragspartner 

NEUBACHER Boots- Yacht- Schiffsversicherungsmakler GmbH 
August Bebel Straße 10 
19055 Schwerin 
 

2. Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten 
 

Der Datenschutzbeauftragte des für die Verarbeitung Verantwortlichen ist:  
 
NEUBACHER Boots- Yacht- Schiffsversicherungsmakler GmbH 
Vertreten durch den GF: Jörg Neubacher 
August Bebel Straße 10 
19055 Schwerin 
E-Mail: info@neubacher-marine.de 
 

Jeder Kunde als „betroffene Person“ kann sich jederzeit bei allen Fragen und Anregungen zum 
Datenschutz direkt an unseren Datenschutzbeauftragten wenden. 

 
3. Rechtsgrundlage, Einwilligung in die Datenverarbeitung 

 
(1) Der Kunde willigt ausdrücklich ein, dass alle personenbezogenen Daten, insbesondere die 
besonderen persönlichen Daten, wie z. B. die Gesundheitsdaten der zu versichernden Personen, im 
Rahmen der gesetzlichen Regelungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) von dem/den Vermittler(-n) gespeichert und zum Zwecke der 
Vermittlung und Verwaltung an die dem Kunden bekannten, kooperierenden Unternehmen 
weitergegeben werden dürfen. 
(2) Art. 6 Abs. 1 lit. a) und b) DSGVO stellen die Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten des Kunden dar. 

 
(3) Diese Einwilligung gilt unabhängig vom Zustandekommen des beantragten Vertrages und auch für 
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die entsprechende Prüfung bei anderweitig zu beantragenden Versicherungsverträgen oder bei 
künftigen Antragstellungen des Kunden. 

 
(4) Der/die Vermittler dürfen die Kundendaten, insbesondere auch die Gesundheitsdaten des Kunden, 
zur Einholung von Stellungnahmen und Gutachten, sowie zur rechtlichen Prüfung von Ansprüchen an 
von Berufswegen zur Verschwiegenheit verpflichtete Personen (z.B. Anwälte und Steuerberater) 
weitergeben. 

 
4. Befugnis der Versicherer (der Vertragspartner) 

 
(1) Der Kunde ist damit einverstanden, dass sämtliche Informationen und Daten, welche für den von 
ihm gewünschten Versicherungsschutz von Bedeutung sein könnten, an den potenziellen 
Vertragspartner (z.B. Versicherer) weitergegeben werden. Diese potenziellen Vertragspartner sind 
zur ordnungsgemäßen Prüfung und weiteren Vertragsdurchführung berechtigt, die 
vertragsrelevanten Daten – insbesondere auch die Gesundheitsdaten – im Rahmen des 
Vertragszweckes zu speichern und zu verwenden. 

 
(2) Soweit es für die Eingehung und Vertragsverlängerung erforderlich ist, dürfen diese Daten, 
einschließlich der Gesundheitsdaten, an Rückversicherer oder Mitversicherer zur Beurteilung des 
vertraglichen Risikos vertraulich übermittelt werden. 

 
(3) Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei Antragsstellung, jeder 
Vertragsänderung und im Schadenfall dem Versicherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und 
die Schadenabwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehören z. B. Versicherungsfälle oder 
Mitteilungen über gleichartige andere Versicherungen (beantragte, bestehende, abgelehnte oder 
gekündigte). Um Versicherungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle Widersprüche in den Angaben 
des Versicherten aufzuklären oder um Lücken bei den Feststellungen zum entstandenen Schaden zu 
schließen, kann es erforderlich sein andere Versicherer um Auskunft zu bitten oder Auskünfte auf 
Anfragen zu erteilen. 
Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Doppelversicherungen, gesetzlicher Forderungsübergang 
sowie bei Teilungsabkommen) eines Austausches von personenbezogenen Daten unter den 
Versicherern. Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie Name und Anschrift, Art 
des Versicherungsschutzes und des Risikos oder  Angaben zum Schaden, wie Schadenhöhe und 
Schadentag. 
 
(4) Zentrale Hinweissysteme 
Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens  kann  es notwendig sein, zur Risikobeurteilung, zur 
weiteren Aufklärung des Sachverhalts oder zur Verhinderung von 
Versicherungsmissbrauch Anfragen an den zuständigen Fachverband bzw. an andere Versicherer zu 
richten oder auch entsprechende Anfragen anderer Versicherer zu beantworten. Dazu bestehen 
beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft 
e. V. (GDV) zentrale Hinweissysteme. Die Aufnahme in diese Hinweissysteme und deren Nutzung 
erfolgt lediglich zu Zwecken, die mit dem jeweiligen System verfolgt werden dürfen, also nur soweit 
bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. 
 
5. Mitarbeiter und Vertriebspartner 

 
Der Kunde erklärt seine Einwilligung, dass alle Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen des Vermittlers seine 
personenbezogenen Daten, insbesondere auch die Gesundheitsdaten, speichern, einsehen und für 
die Beratung gegenüber dem Kunden und dem Versicherer verwenden dürfen. Zu den Mitarbeitern 
des Vermittlers zählen alle Arbeitnehmer, selbständige Handelsvertreter, Empfehlungsgeber und 
sonstige Erfüllungsgehilfen, die mit dem Vermittler eine vertragliche Regelung unterhalten und die 
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes beachten. Der Kunde ist damit einverstanden, dass 
seine personenbezogenen Daten, sein Finanzstatus und die Gesundheitsdaten an diese und künftige 
Mitarbeiter des Vermittlers zum Zwecke der Vertragsbetreuung weitergegeben werden und 
seine Mitarbeiter berechtigt sind, die Kundendaten im Rahmen des Vertragszweckes einzusehen und 
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verarbeiten und verwenden zu dürfen. 
 

6. Anweisungsregelung 
 

Der Kunde weist seine bestehenden Vertragspartner (z.B. Versicherer) an, sämtliche 
vertragsbezogenen Daten – auch die Gesundheitsdaten – an den/die beauftragten Vermittler 
unverzüglich herauszugeben. Dies insbesondere zum Zwecke der Vertragsübertragung, damit der 
Vermittler die Überprüfung des bestehenden Vertrages durchführen kann. 

 
7. Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden 

 
Die Kundendaten werden nach Kündigung der Zusammenarbeit im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen, insbesondere der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen, gelöscht. Zur 
Rechtsverteidigung möglicher Schadenersatzansprüche können sich die Löschfristen entsprechend 
verlängern. Der Kunde ist damit einverstanden, dass sich der Löschanspruch nicht auf revisionssichere 
Backupsysteme bezieht und im Sinne einer Sperrung durchgeführt wird. 
 
8. Rechte des Kunden als „betroffene Person“ 

 
Dem Kunden stehen sämtliche in Kapitel 3 (Art. 12–23) DSGVO genannten Rechte zu insbesondere 
das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruchsrecht 
und Recht auf Datenübertragbarkeit. 

 
9. Kooperationspartner 

 
Dem Kunden ist es bekannt, dass der Vermittler im Rahmen seiner auftragsgemäß übernommenen 
Aufgaben mit Kooperationspartnern zusammen arbeitet. Aus diesem Grunde wurden die 
Kooperationspartner bevollmächtigt. Zum Zwecke der auftragsgemäßen Umsetzung ist es neben der 
Bevollmächtigung ebenfalls erforderlich, dass der Kooperationspartner die Daten des Kunden erhält 
und ebenfalls im Rahmen dieser datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung zur 
Datenverwendung, Weitergabe oder Speicherung berechtigt ist. Den nachfolgend genannten 
Kooperationspartnern wird daher die datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung im Umfang der 
hiesigen Datenschutzerklärung erteilt. Dies gilt insbesondere auch für die sensiblen persönlichen 
Daten, insbesondere auch die Gesundheitsdaten des Kunden. Der Kunde willigt in die 
Datenverwendung aufgrund dieser Datenschutzvereinbarung hinsichtlich der nachfolgend genannten 
Unternehmen ein: 

 
(1) Den Verträgen zugrunde liegende Versicherer 

 
Der Kunde erklärt die Einwilligung der Datenweitergabe an die vorgenannt benannten Unternehmen, 
sofern dies zur auftragsgemäßen Erfüllung des Vermittlers erforderlich ist. 

 
10. Rechtsnachfolger 

 
Der Kunde willigt ein, dass die von dem/den Vermittler(-n) aufgrund der vorliegenden 
Datenschutzerklärung erhobenen, verarbeiteten und gespeicherten Informationen, Daten und 
Unterlagen, insbesondere auch die Gesundheitsdaten, an einen etwaigen Rechtsnachfolger des/der 
Vermittler bzw. einen Erwerber des Versicherungsbestandes weitergegeben werden, damit auch dieser 
seine vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen als Rechtsnachfolger des Vermittlers erfüllen 
kann. Die zur Bewertung des Maklerunternehmens erforderlichen Kundendaten können auch an einen 
potenziellen Erwerber des Maklerunternehmens weitergeleitet werden. Besondere 
personenbezogene Daten, insbesondere Gesundheitsdaten im Sinne des Art. 4 Nr. 15 DSGVO, zählen 
nicht zu den erforderlichen Kundendaten nach Satz 1. Diese dürfen daher nicht an einen 
potenziellen Erwerber übermittelt werden. Eine Überlassung dieser Daten erfolgt nach Absatz 1 erst 
nach der tatsächlichen Veräußerung oder Rechtsnachfolge. 
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 Einwilligungserklärung 

 
Mit der Verwendung, Speicherung und Nutzung der besonderen persönlichen Daten, einschließlich 
der Gesundheitsdaten und seines Finanzstatus, im Rahmen dieser Datenschutzvereinbarung, erklärt 
der Kunde seine Einwilligung, die er jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen kann. 

17. E-Mail-Kommunikation 
 
Hiermit willige ich ausdrücklich m i t  ein, dass ich mit einem unverschlüsselten E-Mail 
zur Auftragsabwicklung einverstanden bin. Dieses Einverständnis erteile ich ausdrücklich 
auch für den Fall, dass in der E-Mail Nachricht besondere persönliche Daten, wie z.B. 
Gesundheitsdaten oder der Finanzstatus, enthalten sind. Sofern ich bereits die besonderen 
persönlichen Daten per unverschlüsselter E-Mail an meinen Vermittler gesandt hatte, 
genehmige ich die nicht verschlüsselte Kommunikation bis auf Widerruf für die Zukunft. 

 
 
 





  52191000  
 521910111   

0385-521910110
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 ___________________________________________________________________________________________ 

Klausel für den Ausschluss von Schäden durch eine bedrohliche übertragbare 
Krankheit in der Transportversicherung 

(„Pandemie-Ausschlussklausel“) 

Musterbedingungen des GDV 

1 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind, ungeachtet anderweitiger Bestimmungen 
im 

Versicherungsvertrag und ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden, Haftung, 
Kosten, Aufwendungen  
1.1 verursacht durch eine bedrohliche übertragbare Krankheit (oder durch deren Erreger 
oder 

toxischen Produkte) im Sinne der Ziffer 2, die als Pandemie oder Epidemie nach Maßgabe der 
Ziffern 3 oder 4 eingestuft ist, 
oder  

1.2 verursacht durch, entstanden aus oder im Zusammenhang mit eine(r) Schutzmaßnahme zur 
Verhinderung der (weiteren) Ausbreitung der bedrohlichen übertragbaren Krankheit im Sinne 
von Ziffer 2,  

1.2.1 einer staatlichen Behörde, insbesondere Grenzschließungen, Quarantänemaßnahmen, Ein- 
oder Ausreisebeschränkungen, Betriebsschließungen, Exportverbote, Tätigkeitsverbote, 
Desinfektion von Betriebsräumen/ -einrichtung, Brauchbarmachung zur anderweitigen 
Verwertung oder Vernichtung von Vorräten und Waren,  
oder 

1.2.2 eines im rechtlichen oder im wirtschaftlichen Interesse des Versicherungsnehmers 
eingeschalteten Dritten, insbesondere Schließungen von Hafen-, Umschlag- oder 
Lagerbetrieben. 

2 Eine bedrohliche übertragbare Krankheit ist eine durch Krankheitserreger oder deren toxische 
Produkte, die unmittelbar oder mittelbar auf den Menschen übertragen werden, verursachte 
Krankheit, die auf Grund klinisch schwerer Verlaufsformen oder ihrer Ausbreitungsweise eine 
schwerwiegende Gefahr für die Allgemeinheit verursachen kann. 

3 Eine bedrohliche übertragbare Krankheit ist als Pandemie eingestuft, wenn die 
Weltgesundheitsorganisation feststellt, dass die Voraussetzungen einer gesundheitlichen 
Notlage internationaler Tragweite (Public Health Emergency of International Concern) gemäß 
Artikel 1 in Verbindung mit Annex 2 der Internationalen Gesundheitsvorschriften 2005 der 
Weltgesundheitsorganisation, 3. Auflage (International Health Regulations 2005 of World Health 
Organization, third edition) bzw. gemäß vergleichbarer Folgeregelungen gegeben sind.  

4 Eine bedrohliche übertragbare Krankheit ist als Epidemie eingestuft, wenn  
4.1 der Deutsche Bundestag gemäß Paragraf 5 des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von 

Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG) bzw. gemäß 
vergleichbarer Folgeregelungen und/oder 

4.2 ein anderer Staat nach den dort geltenden Bestimmungen für sein Staatsgebiet 
feststellt, dass die Voraussetzungen einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite gegeben 
sind. 



Unverbindliche Bekanntgabe des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) 
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5 Schlussbestimmungen 
5.1 Diese Klausel gilt für den gesamten Versicherungsvertrag einschließlich aller 

Deckungserweiterungen.  
5.2 Durch die Bestimmungen in dieser Klausel wird der bestehende Versicherungsschutz nicht 

erweitert. 
5.3 Diese Klausel gilt nur, soweit nicht zwingende gesetzliche Pflichtversicherungsvorschriften 

entgegenstehen. 

Fassung: Juli 2021 
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Cyber- und Blackout-Klausel 
CYKL001 202201 

Seite 2 von 3 
 

1 Ausschluss Cyberschäden 

1.1 Soweit nicht im Wege der Individualvereinbarung anders vereinbart, gelten die nachfolgenden Ziffern 
1.2 bis 1.4 für den gesamten Versicherungsvertrag einschließlich aller Deckungserweiterungen. 

1.2 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
Sachschäden, Vermögensschäden, Haftung, Kosten, Aufwendungen oder mittelbare Schäden, 
soweit sie direkt oder indirekt durch eine Informationssicherheitsverletzung verursacht wurden, aus 
dieser entstanden sind oder diese beigetragen hat. 

1.3 Informationssicherheitsverletzung ist eine Beeinträchtigung der 

- Verfügbarkeit
- Integrität
- Vertraulichkeit

von elektronischen Daten oder von informationsverarbeitenden Systemen, die der 
Versicherungsnehmer bzw. der Versicherte zur Ausübung seiner betrieblichen oder beruflichen 
Tätigkeit nutzt, oder die von in seinem rechtlichen oder wirtschaftlichen Interesse eingeschalteten 
Dritten, insbesondere Verkehrsträger, Subunternehmer oder sonstige Erfüllungsgehilfen, genutzt 
werden. Dabei ist es unerheblich, ob sich die elektronischen Daten oder die 
informationsverarbeitenden Systeme im unmittelbaren Verfügungsbereich des 
Versicherungsnehmers bzw. des Versicherten oder des eingeschalteten Dritten befinden oder sie 
sich eines externen Dienstleisters bedienen. 

1.4 Der Begriff „elektronische Daten“ umfasst auch Software und Programme. 

2 Ausschluss Blackoutschäden 

2.1 Soweit nicht im Wege der Individualvereinbarung anders vereinbart, gilt die nachfolgende Ziffer 2.2 
für den gesamten Versicherungsvertrag einschließlich aller Deckungserweiterungen. 

2.2 Vom Versicherungsschutz stets ausgeschlossen sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
Sachschäden, Vermögensschäden, Haftung, Kosten, Aufwendungen oder mittelbare Schäden 
eingetreten aufgrund eines zumindest 48 Stunden andauernden überregionalen Ausfalls von 
Netzstrukturen, die der Stromversorgung oder Informationsvermittlung, insbesondere Telefon, 
Internet oder Funk, dienen. 

3 Wiedereinschluss Cyberschäden 

3.1 In Abweichung von Ziffer 1 und nur im Rahmen der Bestimmungen des Versicherungsvertrags 
gelten, soweit dort versichert, Sachschäden, Vermögensschäden, Haftung, Kosten, Aufwendungen 
oder mittelbare Schäden verursacht durch eine Informationssicherheitsverletzung als versichert. 

Wird die Informationssicherheitsverletzung ausgelöst durch 

- einen Angriff auf elektronische Daten oder informationsverarbeitende Systeme nicht
ausschließlich des Versicherungsnehmers bzw. des Versicherten oder des eingeschalteten
Dritten im Sinne von Ziffer 1 oder

- ein Schadprogramm, das auf elektronische Daten oder informationsverarbeitende Systeme des
Versicherungsnehmers bzw. des Versicherten oder des eingeschalteten Dritten im Sinne von
Ziffer 1 wirkt,

ist die Ersatzleistung für jedes Schadenereignis sowie für alle Schadenereignisse eines 
Versicherungsjahrs auf 25 % der relevanten Versicherungssumme, maximal 500.000 EUR auf Basis 
eines Anteils von 100 %, begrenzt. 
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3.2 Der Wiedereinschluss in Ziffer 3 kann jederzeit in Textform gekündigt werden. Die Kündigung wird 
7 Tage nach Zugang wirksam. 

3.3 Der Wiedereinschluss in Ziffer 3 gewährt keinen zusätzlichen Versicherungsschutz über die 
sonstigen Bestimmungen des Versicherungsvertrags hinaus. 
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